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           Anlage 23  
(zu § 41 Abs. 1) 

Wahlbekanntmachung 
 
 
1. Am 06. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 

 
Wahl zum Europäischen Parlament 

  
statt. 

Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
 

2. Die Gemeinde Weilerswist  ist in folgende 10 Wahlbezirke aufgeteilt: 
 
 

Wahlbezirk-Nr.:
 

Wahlbezirk:
 

Wahlraum:
 

 

001.1 Weilerswist Grundschule Weilerswist 

 
002.1 Weilerswist Grundschule Weilerswist 

 
003.1 Weilerswist Gesamtschule Weilerswist 

 
004.1 Weilerswist Gesamtschule Weilerswist 

 
005.1 Großvernich Kirchtalkindergarten Vernich 

 
006.1 Kleinvernich, Horchheim und Teile 

von Großvernich 
Kirchtalkindergarten Vernich 

 
007.1 Metternich Grundschule Metternich 

 
008.1 Müggenhausen,Neukirchen, 

Schwarzmaar 
Kindergarten Müggenhausen  

009.1       Hausweiler, Derkum, Ottenheim 
und Schneppenheim 

Kindergarten Derkum 

      R 

010.1 Lommersum Grundschule Lommersum 

 

       
Wahllokal mit barrierefreiem Zugang 

 
R                repräsentativer Wahlbezirk     
 

 

 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 04.05.09 bis 17.05.09 
zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
 
Die beiden Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr in der 
Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 
Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger 
einen gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen 
Stimmzettel  ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre Kurz- 
bezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie 
jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvor- schlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, 
 

dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf 
andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlzelle des Wahlraums oder in einem besonderen 
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar 
ist. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 

des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt 

ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises 

oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen Stimmzettel, 
einen amtlichen Wahlumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Wahlumschlag) und dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt auch für 
Wahl- berechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zum 
Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 
107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

7.   Hinweis zur repräsentativen Wahlstatistik 
 In dem Wahlbezirk 009.1 (die Wahlbezirksnummer ist auf der Wahlbenachrichtigungskarte abgedruckt)    
 wird bei der Urnenwahl mit nach Altersgruppen und Geschlecht gekennzeichneten Stimmzetteln gewählt. 

      Dies dient lediglich der repräsentativen Wahlstatistik; das Wahlgeheimnis wird gewahrt. 
      Am Wahltag wird in den betreffenden Wahlräumen ein Merkblatt zur Information der Wahlberechtigten 
      über die repräsentative Wahlstatistik ausliegen. 
 

 
 
 
Weilerswist, den 06.05.2009                            Gemeinde  Weilerswist   
                                                                         Der Bürgermeister  

   als Wahlleiter 
 
 
 
  Armin Fuß 
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Der Vorsitzende  
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung 53919 Weilerswist, 12.05.2009 
und Wirtschaftsförderung 
 
 
 
 
 
An die Mitglieder 
des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtsch aftsförderung 
des Rates der Gemeinde Weilerswist 
 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern übersandt 
 
 
 
 
 

Einladung 29/09 
 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschafts-förderung des 
Rates der Gemeinde Weilerswist zu einer Sitzung ein, die am 
 

Dienstag, dem 26.05.2009, um 18:00 Uhr, 
 

im Sitzungssaal der Gemeindeverwaltung Weilerswist, Bonner Straße 29, stattfindet 
 
 
 

Tagesordnung 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1. Bestellung eines Schriftführers 
 
TOP 2. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern 
 
TOP 5. Beschlusskontrolle 
 
TOP 6. 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 69 a in Weilerswist (Werbepylon auf dem 

ADAC-Gelände) 
- Entscheidung über das Beteiligungsverfahren 
- Satzungsbeschluss 

 V_47/2008 4. Ergänzung 
 

TOP 7. 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 und 1. Änderung des Bebauungsplanes  
 Nr. 31 der Gemeinde Weilerswist in Metternich, Karolingerstraße, Salierweg 
 V_24/2009 

 
TOP 8. Entwicklungskonzept für den Bereich Kölner Straße/Bonner Straße 
 A_32/2009 und A_32/2009 1. Ergänzung 

 
 
TOP  9. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 89 der Gemeinde Weilerswist 
 A_30/2009 und  A_30/2009 1. Ergänzung 

 
TOP 10. Zustand der Fußballplätze im Sportzentrum Weilerswist 
 A_31/2009 und  A_31/2009 1. Ergänzung 
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TOP 11. Verkehrsführung am Bahnübergang Bonner Straße in Weilerswist 
 A_29/2009 - mündlicher Sachstandsbericht des Bürger meisters - 

 
TOP 12. Verkehrssituation L 194 in der Ortsdurchfahrt Großvernich 
  
TOP 13. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 14. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 15. Beschlusskontrolle 
 
TOP 16. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 17. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 
 
Gerhard-Josef Brühl 
Ausschussvorsitzender 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende 53919 Weilerswist, 11.05.2009 
des Betriebsausschusses 
 
 
 
An die 
Mitglieder 
des Betriebsausschusses 
 
des Rates der Gemeinde Weilerswist; 
nachrichtlich den übrigen Ratsmitgliedern übersandt 
 
 

Einladung 16/09 
 
Hiermit lade ich die Mitglieder des Betriebsausschusses des Rates der Gemeinde Weilerswist zu 
einer Sitzung ein, die am Donnerstag, dem 28.05.2009 , um 18:00 Uhr  im Sitzungssaal des 
Rathauses der Gemeinde Weilerswist, Bonner Straße 29, 53919 Weilerswist stattfindet. 
 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
 

I. Öffentlicher Teil 
 
TOP 1. Einführung und Verpflichtung von sachkundigen Bürgern 
 
TOP 2. Prüfung der ordnungsgemäßen Einladung und der  Beschlussfähigkeit 
 
TOP 3. Feststellung der Tagesordnung 
 
TOP 4. Beschlusskontrolle 
 
TOP 5. Betriebsbericht des Betriebszweigs Gemeindliche Dienste der Gemeindewerke 
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Weilerswist für das Jahr 2008 
 V_23/2009 

 
TOP 6. Jahresabschluss und Lagebericht 2008 des Betriebszweiges Abwasserbeseitigung der 

Gemeindewerke Weilerswist 
 V_26/2009 

 
TOP 7. Jahresabschluss und Lagebericht 2008 des Betriebszweiges Gemeindliche Dienste 

der Gemeindewerke Weilerswist 
 V_27/2009 

 
TOP 8. Satzung zur Aufhebung der Betriebssatzung vom 14.12.2006 der Gemeindewerke 

Weilerswist  
 V_25/2009 

 
TOP 9. Berichte und Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
TOP 10. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 

II. Nichtöffentlicher Teil 
 
TOP 11. Beschlusskontrolle 
 
TOP 12. Berichte und Mitteilungen  des Bürgermeisters 
 
TOP 13. Mitteilungen und Anfragen der Ausschussmitglieder 
 
 
 
 
Hans-Josef Engels 
Ausschussvorsitzender 
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Das Amtsblatt der 
Gemeinde Weilerswist 

ist an folgenden Depotstellen erhältlich 

 
Ortschaft Weilerswist  Nußbaum, Paul   

-Ortsbürgermeister- 
 

Triftstr. 46 
53919 Weilerswist  
 

 Gemeindeverwaltung (Foyer)  Bonner Str. 29 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Kölner Str. 83 
53919 Weilerswist 
 

 VR-Bank Rhein-Erft eG 
 
 

Kölner Str. 88  
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Vernich  Hans-Josef Thelen  

-Ortsbürgermeister- 
 

Nelkenstr. 67 
53919 Weilerswist 
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Trierer Str. 138 
53919 Weilerswist 
 

 
Ortschaft Metternich Auslegekasten  

 
 

Meckenheimer Str. 64  
53919 Weilerswist  

 Kiosk 
 

Wasserburgstr. 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Müggenhausen Erwin Jakobs   

-Ortsbürgermeister- 
 

Rheinbacher Str. 66  
53919 Weilerswist  
 

 Kasten am 
Kindergarten /"Alte Schule" 
 

Heimerzheimer Str. 12  
53919 Weilerswist 

 
 
Ortschaft Lommersum  Heinrich Oberrem  

-Ortsbürgermeister- 
 

Wichtericher Weg 2 
53919 Weilerswist  
 

 Kreissparkasse Euskirchen 
 
 

Auf dem Driesch 
53919 Weilerswist 
 

 
 
Ortschaft Derkum-Hausweiler  Adolf Leeser  

-Ortsbürgermeister- 
Erftstr. 12  
53919 Weilerswist  

 
Zusätzlich erfolgt eine Veröffentlichung im Interne t unter http://www.weilerswist.de/  
 
 


